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Teilnahmebedingungen für Offene Seminare 

 

 

Anmeldung 

Mit Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung (per Fax, E-Mail, Post),  

eine Rechnung sowie nähere Details zum Seminarort. 

 

Ermäßigungen 

Der Leistungsgeber akzeptiert Bildungsschecks des Landes NRW. Damit können Sie Ihre Seminargebühr derzeit um bis zu   

50 % reduzieren. 

 

Seminargebühr 

Die Seminargebühren beinhalten sowohl Schulungsunterlagen in Form eines Teilnehmerhandouts inklusive möglicher 

Anhänge/Checklisten und ein Fotoprotokoll im Nachgang der Veranstaltung als auch ein Teilnahme-Zertifikat sowie 

Pausensnacks, Getränke und ein Mittagessen an allen vollen Seminartagen. Reise- und Übernachtungskosten sind nicht im 

Preis inbegriffen. 

 

Zahlungsbedingungen 

Das Entgelt für das Seminar ist spätestens bis eine Woche vor Seminarbeginn bzw. zu dem in der Rechnung genannten 

Termin zu zahlen. 

 

Rücktritt/Stornierung 

Sollten Sie nicht an dem Seminar teilnehmen können, melden Sie sich bitte schriftlich (per Fax, E-Mail, Post) ab. 

Es gelten dabei folgende Bedingungen: 

 

■ Bis zu zwei Wochen vor dem Seminar ist die Stornierung kostenlos. 

 

■ Bei einer Stornierung innerhalb von ein bis zwei Wochen vor Seminarbeginn werden 50 % der Seminargebühren fällig. 

 

■ Bei einer Stornierung in den letzten sieben Tagen vor dem Seminar oder bei Nichterscheinen werden  

     100 % der Seminargebühren fällig.  

 

Bei rechtzeitiger Benennung eines Ersatzteilnehmers ist die Stornierung kostenfrei. 

 

Organisatorisches 

Der Leistungsgeber behält sich vor, offene Seminarveranstaltungen aus zwingenden organisatorischen oder sonstigen 

wichtigen Gründen (z.B. bedingt durch höhere Gewalt, zu geringe Teilnehmerzahl, Krankheit des Trainers) zu verschieben 

bzw. abzusagen. 

 

In diesem Falle werden Sie umgehend benachrichtigt und Ihnen die gezahlten Seminargebühren zurückerstattet.  

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

Anspruch auf Schadenersatz in Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Offenen Seminar besteht nicht,  

es sei denn der Leistungsgeber hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. 
 

 


